




EUUNO & Europarat

2. März – EuGH interpretiert Asyl-Anerkennungsrichtlinie 
im Fall Abdullah und andere

4. März – EuGH interpretiert Familienzusammenführungs-
Richtlinie im Fall Chakroun 

 

19. Mai – EU verabschiedet Verordnung zur Einrichtung 
eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen

15. Juni – EuGH interpretiert Asyl-Anerkennungsrichtlinie 
im Fall Bolbol

22. Juni – EuGH entscheidet über Aspekte des Schengener 
Grenzkodexes im Fall Melkei und Abdeli

18. August – EuGH interpretiert Anwendung der Asylver-
fahrens-Richtlinie im Fall NS gegen Secretary of State for 
the Home Department

11. Oktober – EuGH interpretiert Anwendung der Asylver-
fahrens-Richtlinie im Fall M.E. und andere gegen refugee 
Applications Commissioner, Minister for Justice and Law 
Reform

9. November – EuGH interpretiert Anwendung der 
Asyl-Anerkennungs-Richtlinie im Fall B und D

28. Januar – Parlamentarische Versammlung des Europarats 
verabschiedet Entschließung und Empfehlung zur Inhaftie-

rung von Asylsuchenden und irregulären Migranten

Juli – Hoher Flüchtlingskommissar der UNO kommentiert 
Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie 
über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status 

von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen 
mit Anspruch auf internationalen Schutz und über den 

Inhalt des zu gewährenden Schutzes

August – Hoher Flüchtlingskommissar der UNO kommen-
tiert Vorschlag der Europäischen Kommission für eine 

Richtlinie über Mindestnormen für Verfahren in den Mit-
gliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung des inter-

nationalen Schutzstatus
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21. Januar 2011 – Große Kammer des EGMR spricht 
ein richtungsweisendes Urteil zur Anwendung der 

Dublin-II-Verordnung
(Fall M.S.S. gegen Belgien und Griechenland)
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DiesesKapitelbeleuchtet,wiesichPolitikundPraxisin
derEUundihrenMitgliedstaatenindenBereichenAsyl,
EinwanderungundIntegrationvonMigrantenimJahr2010
entwickelten.InersterLiniebefasstessichmitderGrund‑
rechtssituationvonAsylsuchendenundaufenthaltsberech‑
tigtenMigranteninderEU.FüreinenumfassendenÜberblick
überdiesenBereichsolltediesesKapitelzusammenmit
Kapitel2zuGrenzkontrolleundVisapolitikgelesenwerden,
dassichschwerpunktmäßigmitderGrundrechtssituation
vonAsylsuchendenund irregulärenMigrantenanden
EU‑Außengrenzenbefasst.

1.1.  Asyl
DreigroßeHerausforderungenergabensichimBereich
Asyl.ZumErstenverpflichtetdasStockholmerProgramm1
dieEU‑MitgliedstaatenzurSchaffungeinesGemeinsamen
EuropäischenAsylsystems(GEAS)bis2012,wobeidiedies‑
bezüglichenFortschrittebislangjedocheherbescheiden
ausfielen.Zweitens istes fürdieMitgliedstaatennoch
immereineHerausforderung,ihrebereitsbestehenden
PflichtenausdemEU‑RechtbetreffenddieAufnahmebe‑
dingungenfürAsylsuchendezuerfüllen.Sohatinsbeson‑
derederaußergewöhnlicheDruck,demdasgriechische
Asylsystemausgesetztwar,dieHerausforderungenfürdie
Grundrechtedeutlichgemacht.Herausforderungendieser
ArtkönneninStaatenauftreten,indenendiederzeitigen

Asyl, Einwanderung, 
Integration

Die neuesten vom statistischen Amt der Europäischen Union (EU) erfassten Zahlen zeigen, dass von September 
2009 bis September 2010 rund 250 000 Menschen in den 27 Mitgliedstaaten der EU Asyl beantragt haben. Das 
Asylsystem der EU bietet all jenen, denen in ihrem Heimatland ernsthafter Schaden droht, die Möglichkeit, inter‑
nationalen Schutz zu beantragen. Allerdings gingen die Reformen zur Schaffung eines Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems (GEAS) bis 2012 nur langsam voran. Gleichzeitig geriet das griechische Asylsystem unter ungeahnten 
Druck, der es für das Land zu einer Herausforderung machte, Menschenrechtsgarantien umzusetzen. Ein vor kurzem 
erlassenes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) hinterfragte in diesem Zusammenhang 
die praktischen Auswirkungen der Dublin‑II‑Verordnung. Was die Integration von Migranten betrifft, ist der Trend 
zu beobachten, nach dem sich rechtmäßig auf einem Territorium befindende Drittstaatsangehörige nur dann eine 
dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten, wenn sie bestimmte Integrationsauflagen erfüllen. 

1

2 Richtlinie2004/83/EGdesRates,ABl.2004L304.
3 Verordnung(EG)Nr.343/2003desRates,ABl.2003L50,S.1.1 Verordnung(EG)Nr.343/2003desRates,ABl.2003L50,S.1.

WichtigeEntwicklungenimBereich
Asyl,EinwanderungundIntegration:

• DieBestimmungenderAsyl‑Anerkennungsrichtlinie2überden
Anspruchauf,sowieAnerkennungundEntzugdesFlüchtlingsstatus
wurdendurchUrteiledesGerichtshofsderEuropäischen
Union(EuGH)klärendausgelegt.IndenMitgliedstaatenan
EU‑AußengrenzentratenimZusammenhangmitverstärkten
MigrationsströmengrundrechtlicheSchwierigkeitenauf;dies
giltbesondersfürdieHaftbedingungenirregulärerMigranten.

• DieÜberstellungvonAsylbewerbernnachGriechenland
imZusammenhangmitderDublin‑II‑Verordnung3
wurdeausgesetzt,umdieGrundrechtederzu
überstellendenPersonennichtzugefährden.

• DieHaftbedingungenfürirreguläreMigranten(einschließlichjener,
derenAsylanträgeabgelehntwurden)warfengrundrechtliche
Problemeauf.RückübernahmeabkommengabenimHinblickauf
denGrundsatzderNichtzurückweisungAnlasszuBedenken.

• EinewachsendeAnzahlvonMitgliedstaatenführte
IntegrationsauflagenalsVoraussetzungfürdie
GewährungunbefristeterAufenthaltstitelein.

• EinigeMitgliedstaatenzogeninBetracht,Migranten
umfassenderepolitischeRechtezugewähren.
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EU‑Asylregelungenineinemnochentwicklungsbedürftigen
nationalenAsylsystemumgesetztwerdenmüssen,dessen
KapazitätdemZuflussvonAsylsuchendenadministrativ
nichtgewachsenist.ZumDrittengibtesAnhaltspunkte
dafür,dassdieöffentlicheIntoleranzgegenüberMigranten
undAsylsuchendenzunimmt.4

DiesesKapitelbeschäftigtsichauchnähermitdenEnt‑
wicklungendesrechtlichenundinstitutionellenRahmens
inderEU,einschließlichderRechtsprechungdesEuGH.
AnschließendwerdendieHerausforderungenfürdieGrund‑
rechteerörtert,diesichausderpraktischenUmsetzung
desbestehendenRechtsrahmensergeben.Dabeiliegtein
SchwerpunktaufdenProblemen,mitdenenGriechenland
konfrontiertwar,undderenAuswirkungenfürdaseuropä‑
ischeAsylsystemalsGanzes.

1.1.1.  Entwicklungen des rechtlichen und 
institutionellen Rahmens in der EU

ImRahmenderEntwicklungeinesGemeinsamenEuropäi‑
schenAsylsystemsverhandeltenderRatunddasParlament
derEuropäischenUnionübersechsEU‑Rechtsakte,näm‑
lichdieRichtlinieüberlangfristigaufenthaltsberechtigte
Personen,5dieRichtlinieüberAufnahmebedingungen,6die
Asyl‑Anerkennungsrichtlinie,dieAsylverfahrensrichtlinie,7
dieDublin‑II‑Verordnung8unddie„Eurodac“‑Verordnung.9
BisEnde2010konntemansichlediglichaufdieÄnderun‑
genderRichtlinieüberlangfristigaufenthaltsberechtigte
Personenverständigen.10InihrergeändertenFassungwird
dieseRichtliniePersonen,dieunterinternationalemSchutz
stehen,dieMöglichkeitbieten,sichinderEUgenausofrei
zubewegenwieanderelangfristigaufenthaltsberechtigte
PersonenausDrittstaaten.DochbleibenLückenimRechts‑
rahmenbestehen,dadieGesetzgebungzuAsylverfahren,
zuderAufnahmevonAsylbewerbernundzurFestlegung
desFlüchtlingsstatusnichtüberarbeitetwurde.

UnterdessengehendieDiskussionenüberdievorgeschla‑
genenÄnderungendervierwesentlichenInstrumenteder
EUzumThemaAsylfreilichweiter–wennauchmitmäßi‑
gemErfolg.DieVorschlägebetreffendieRichtlinieüber
Aufnahmebedingungen(Neufassung),11dieAsylverfahrens‑
richtlinie(Neufassung),12dieAsyl‑Anerkennungsrichtlinie
(Neufassung)13unddieDublin‑II‑Verordnung(Neufassung)14
undbezweckenbesseregemeinsameSchutzstandardsdurch
eineweitereHarmonisierungdernationalenGesetzgebun‑
gen.DasAmtdesHohenFlüchtlingskommissarsderVer‑

4 SieheKapitel6überRassismusundethnischeDiskriminierung.
5 Richtlinie2003/109/EGdesRates,ABl.2004L16.
6 Richtlinie2003/9/EGdesRates,ABl.2003L031.
7 Richtlinie2005/85/EGdesRates,ABl.2005L326.
8 Verordnung(EG)Nr.343/2003desRates,ABl.2003L50.
9 Verordnung(EG)Nr.2725/2000,ABl.2000L316.
10 EuropäischesParlament(2010a).
11 EuropäischeKommission(2008a).
12 EuropäischeKommission(2009a);sieheauchEuropäischeKommission

(2010a).
13 EuropäischeKommission(2009b).
14 EuropäischeKommission(2008b).

eintenNationen(UnitedNations,UNO)(UNHCR)hatdie
VorschlägederEuropäischenKommissionbegrüßt,dadiese
sichmiteinigendernochvorhandenenHarmonisierungslü‑
ckenbefassen.15DerRatderEUstelltesichallerdingsgegen
einigederVorschläge,beispielweisejenezurStärkungdes
RechtsaufwirksamenRechtsbehelf,derBereitstellungvon
ProzesskostenhilfeundderRegelungderHaft.Umdem
VerhandlungsprozessneuenSchwungzuverleihen,veran‑
staltetederbelgischeEU‑RatsvorsitzimSeptember2010
eineMinisterkonferenzzumThemaAsyl,beiderdieFRA
dieErgebnisseihrerUntersuchungzumZugangvonAsyl‑
suchendenzurJustizvorstellte.16

TrotzderBemühungendesbelgischenRatsvorsitzes,die
SchaffungdesGEASvoranzubringen,warbeimRateine
gewisseZurückhaltungfestzustellen,wasdieWeiterent‑
wicklungderEU‑StandardsindiesemBereichbetrifft.Grund
hierfürkönntenteilweisepraktischeHerausforderungenbei
derEinhaltungderbereitsbisherbestehendenPflichtenaus
demEU‑Rechtsein.DieEuropäischeKommissionkündigte
an,dasssienochvorBeginndespolnischenEU‑Ratsvorsitzes
imJuli2011ÄnderungsvorschlägefürdieAsylverfahrens‑
richtlinieunddieRichtlinieüberAufnahmebedingungen
vorlegenwird.17AuchdieVerhandlungenzurÜberarbeitung
derDublin‑II‑Verordnungundder„Eurodac“‑Verordnung
(dieErhebungunddenVergleichvonFingerabdrücken
betreffend)wurdenebenfallsfortgeführt.18DieEuropä‑
ischeKommissionhatausihremEurodac‑Vorschlagjene
Bestimmungengestrichen,dieStrafverfolgungsbehörden
undEuropolZugangzuEurodac‑DatenzumZweckderStraf‑
verfolgunggewährthätten.InseinerStellungnahmevom
April2010hattederEuropäischeDatenschutzbeauftragte
(EDSB)grundrechtlicheBedenkenzudiesenBestimmungen
geäußert.ImNovember2010fordertenallerdingsdiezehn
EU‑MitgliedstaatenDeutschland, Frankreich, Litauen, die
Niederlande, Österreich, Portugal,Slowenien,Spanien,
die Tschechische Republik und Ungarn, dasserneuteine
BestimmungzumZugangzuEurodacfürStrafverfolgungs‑
behördenindieVerordnungaufgenommenwerdensolle.19

BeiminstitutionellenRahmendesEU‑Asylsystemskonnten
hingegenFortschritteerzieltwerden.ImFebruar2010nah‑
mendasEuropäischeParlamentundderRatdieVerordnung
zurEinrichtungeinesEuropäischenUnterstützungsbürosfür
Asylfragen(EASO)an.20DiesesUnterstützungsbüromitSitz
inMaltasolldieUmsetzungdesGEASverbessern,indem
esdiepraktischeZusammenarbeitderEU‑Mitgliedstaaten
inAsylfragenfördert.EshatinsbesonderedieAufgabe,
Mitgliedstaaten,derenAsyl‑undAufnahmesystemeunter
Druckgeraten, technischeund fachlicheBeratungund

15 VereinteNationen,UNHCR(2010a),(2010b)und(2009a).Siehe
auchEuropeanCouncilonRefugeesandExiles(ECRE)(2010a),ECRE
(2010b),ECRE(2009a).

16 AgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte(FRA)(2010a),
(2010b)und(2010c).

17 RatderEuropäischenUnion(2010a).
18 EuropäischeKommission(2009c);sieheauchEuropäischeKommission

(2008b).
19 SieheRatderEuropäischenUnion(2010a),S.9.
20 Verordnung(EU)Nr.439/2010,ABl.2010L132,S.11.
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denZielenundGrundsätzenderVereintenNationenzuwi‑
derlaufen“.DerEuGHbefand,dassdieTatsache,dasseine
PersonMitgliedeinerterroristischenVereinigung26istund
„denbewaffnetenKampfdieserVereinigungaktivunter‑
stützt,nichtautomatischeinschwerwiegenderGrundist,
derzuderAnnahmeberechtigt,dasseinePerson„eine
schwerenichtpolitischeStraftat“begangenhatodersich
Handlungenzuschuldenkommenließ,diedenZielenund
GrundsätzenderVereintenNationenzuwiderlaufen.Der
EuGHkonstatiertevielmehr,dasseinesolcheFeststellung
„vonderBewertungderkonkretenFaktenvonFall zu
Fall“abhängt.27

Ende2010wareineReihevonweiterenFällenzurAsyl‑
verfahrensrichtlinieundderDublin‑II‑Verordnungvordem
EuGHanhängig.28EinedieserRechtssachenwarvoneinem
Berufungsgericht imVereinigten Königreich (UK)dem
EuGHvorgelegtworden.DabeigingesumdieFrage,ob
dieÜberstellungvonAsylsuchendenanEU‑Mitgliedstaaten,
indenenihreGrundrechtenachderEU‑Grundrechte‑Charta
alsbedrohtgeltenoderindenendieMindeststandardsder
Asylverfahrensrichtlinienichtdurchgesetztwerden,eine
Verletzungdes EU‑Rechts und anderer internationaler
Verpflichtungendarstellt.AuchderHigh Court of Ireland
befasstedenEuGHmitder Frage,obdieÜberstellung
vonAsylsuchendenanandereEU‑Mitgliedstaatenrecht‑
mäßigsei,indenenandereStandardsfürdenSchutzvon
Flüchtlingengelten.

1.1.3.  Das EU-Asylrecht in der praktischen 
Anwendung

BeiderpraktischenUmsetzungdergeltendenAsylgesetz‑
gebungsindzweigrundsätzlicheHerausforderungenfür
denSchutzderGrundrechteerkennbar.Zumeinenkanndie
UmsetzungderEU‑AsylgesetzgebungdurchdieMitglied‑
staatendiekonkreteInanspruchnahmederRechtevonAsyl‑
bewerbernmitunterschwieriggestalten.Zumanderenkann
essichfürdieEU‑Mitgliedstaatenschwieriggestalten,sich
aufsteigendeZuwandererströmeeinzustellen.Maßnahmen
zurStärkungderSolidaritätzwischendenMitgliedstaaten
könntendabeihelfen,dieseSchwierigkeitenzubewältigen.

26 GemäßderListeimAnhangzumGemeinsamenStandpunktdesRates
überdieAnwendungbesondererMaßnahmenzurBekämpfungdes
Terrorismus,ABl.2001L344/93,S.95‑96.

27 EuGH,VerbundeneRechtssachenC‑57/09undC‑101/09,BundD,
9.November2010,Absatz99.

28 EuGH,C‑69/10SambaDiouf,5.Februar2010,überdieAuslegung
vonAbsatz39derMindestnormen‑RichtlinieimZusammenhang
mitZugangzurJustiz.EuGH,C‑411/10,NSgegenSecretaryof
StatefortheHomeDepartment,18.August2010;undC‑493/10,
M.E.undanderegegenRefugeeApplicationsCommissioner,Minister
forJustice,EqualityandLawReform,11.Oktober2010.Beide
RechtssachenwurdenaufAnordnungdesPräsidentendesEuGHam
9.November2010verbunden.ZuvorhattedieEuGH‑Entscheidung
vom29.Januar2009inderRechtssachePetrosianundandere
(C19/08),eineVerfahrensfragegeklärtbezüglichdesBeginns
derFristfürdieÜberstellungdesAsylsuchendenimSinnevon
Absatz20(1)(d)und2derVerordnung(EG)Nr.343/2003desRates
vom18.Februar2003.

UnterstützungzurVerfügungzustellen.ImRahmenseiner
operativenUnterstützungwirddasEASOunteranderem
Schulungenanbieten,InformationenüberHerkunftsländer
derMigrantenerhebenundbereitstellenundMaßnah‑
menzurUnterstützungderAsyl‑undAufnahmesysteme
derMitgliedstaatenkoordinieren.DasEASOsollnochvor
19.Juni2011seineArbeitaufnehmen.21

1.1.2.  Die Rolle des Gerichtshofs der EU

DerEuGHhatbestehendesSekundärrecht2010ineiner
Reihe von Urteilen klärend ausgelegt. Dieses Kapitel
beleuchtetdreiFälle,diesichaufdieAsyl‑Anerkennungs‑
richtliniebeziehen.

ImFallAbdulla entschiedderEuGHüberdieAuslegung
vonArtikel11Absatz1Buchstabee)derRichtlinie,der
denEntzugdesFlüchtlingsstatusbetrifft.22DerEuGHstellte
fest,dasseinFlüchtlingseinenFlüchtlingsstatusverlieren
kann,wenndieUmstände,welchedieAngstdesBetrof‑
fenenvorVerfolgungrechtfertigten,nichtlängergegeben
sindunderkeinenAnlassmehrhat,eineVerfolgungim
SinnevonArtikel2Buchstabec)derRichtliniebefürchten
zumüssen.EinesolcheVeränderungderUmständemuss
allerdings„erheblichundnichtvorübergehenderNatur“
sein,unddieFaktoren,diedieGrundlagefürdieVerfolgung
bilden,müssen„dauerhaftausgemerzt“sein.23

ImFallBolbol entschiedderEuGHüberdieAuslegungvon
Artikel12Absatz1derAsyl‑Anerkennungsrichtlinie.24Die‑
serBestimmungzufolgekannderFlüchtlingsstatusPer‑
sonen,diedenSchutzeinerOrganisationoderInstitution
derVereintenNationengemäßArtikel1Buchstabedder
FlüchtlingskonventionderVereintenNationengenießen,
nichtzuerkanntwerden.DerEuGHstelltjedochfest,dass
einvertriebenerPalästinensernichtvonderAnerkennung
alsFlüchtlingausgeschlossenwerdenkonnte,nurweiler
grundsätzlichAnspruchaufGewährungvonSchutzoder
BeistanddurchdasUN‑HilfswerkfürPalästina‑Flüchtlinge
(UNRWA)hatte.DerEuGHunterstrichvielmehr,dassein
solcherAusschlussnurdannerfolgendarf,wenneinePerson
diesenSchutzbzw.BeistandtatsächlichinAnspruchnimmt,
washiernichtderFallwar.

ImFallB und DentschiedderEuGHüberdieAuslegung
vonArtikel12Absatz2Buchstabeb)undc)derRichtli‑
nie.25DieserBestimmungzufolgedarfdieAnerkennungder
Flüchtlingseigenschaftverweigertwerden,wennschwer‑
wiegendeGründezuderAnnahmeberechtigen,dasseine
Person„eineschwerenichtpolitischeStraftat[…]begangen
hat“oder„sichHandlungenzuschuldenkommenließ,die

21 Ibid.,Art.54.
22 EuGH,VerbundeneRechtssachenC‑175‑179/08,Abdullau.a.,

2.März2010.DieElgafajiRechtssache(C‑465/07)wardieerste
EuGH‑VorabentscheidungüberdieMindestnormen‑Richtlinieim
Februar2009.

23 Ibid.,Absatz72ff.
24 EuGH,C‑31/09,Bolbol,15.Juni2010.
25 EuGH,VerbundeneRechtssachenC‑57/09undC‑101/09,BundD,

9.November2010.
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EineUNHCR‑StudieausdemJahr2010stellteimZusam‑
menhangmitderUmsetzungundInterpretationderAsyl‑
verfahrensrichtliniegroßeAbweichungenzwischenden
Mitgliedstaatenfest.DieswurdealsIndizgewertet,dass
dasbetreffendeEU‑RechtinderPraxisnichtordnungsgemäß
angewandtwurde.29

1.1.4.  Umgang mit steigenden 
Zuwandererzahlen

2010stand GriechenlanduntereinembeachtlichenEinwan‑
derungsdruck.Ungefähr90%allerirregulärenÜbertritte
derLandes‑,See‑oderLuftgrenzenderEUfanden2010in
Griechenlandstatt.ZugleichbefindetsichdasAsylsystem
GriechenlandserstinderAnfangsphaseseinerEntwicklung
undbietetnurbegrenzteAufnahmekapazitäten.30

WoeinebesondershoheZahlvonPersonenirregulärdie
GrenzeneinesEU‑Mitgliedstaatesübertritt,kannderSchutz
derGrundrechteaufzweierleiArtundWeisegefährdet
werden:zumeinenverfügtdasAsylsystemdesbetreffen‑
denLandesmöglicherweisenichtüberdienotwendigen
Kapazitäten,umhöhereZahlenanAsylbewerberninange‑

29 VereinteNationen,UNHCR(2010c).
30 FRA(2011).

messenerArtundWeiseaufzunehmen,und,zumanderen,
sindauchdieRechtejenerAsylbewerbergefährdet,diein
andereüberlasteteStaatenzurückgeschicktwerden.

DortwoAsylsystemeder EU‑Mitgliedstaatennicht über
dieKapazitätverfügen,hoheZahlenvonAsylsuchenden
zubewältigen,könnenSchwierigkeitenbeiderSchaffung
angemessenerAufnahmebedingungenauftreten.InderTat
wurdevonderartigenProblemeninBelgien,Griechenland
undItalienberichtet.31InfolgedessenergreifenStaatenhäu‑
figMaßnahmen,umdieGesamtzahlderAsylsuchendenzu
begrenzen,wassichwiederumnegativaufdieSchutzstan‑
dardsauswirkenkann.32AuchkönnenschwierigeLebensbe‑
dingungenbishinzurObdachlosigkeitentstehen,wieimFall
vonGriechenlandzubeobachtenwar.Darüberhinausbesteht
dasRisiko,dassAsylsuchendeinHaftanstaltenunterunzu‑
länglichenBedingungenzusammenmitirregulärenMigranten
inGewahrsamgenommenwerden.UnterLetzterenkönnen
sichauchstraffälligePersoneninAbschiebehaftbefinden.

Zweitenszeigteder„Stresstest“desaußergewöhnlichen
DrucksaufdasgriechischeAsylsystemdie Schwächen
der gegenwärtigen EU‑Normenauf. Ende2010waren
1000Fälle imZusammenhangmitderUmsetzungder
Dublin‑II‑VerordnungvordemEGMRanhängig.33Siebetrafen
vorallemKlagenvonAsylsuchendengegenBelgien,Finn-
land,Frankreich unddieNiederlande,dieihreAusweisung
nachGriechenlandoderItalien anfochten.

InvielenFällenerließderEGMReinstweiligeMaßnahmen
gemäßArtikel39seinerVerfahrensordnung,mitdenen
Staatenangewiesenwurden,währendderGerichtsanhän‑
gigkeitderjeweiligenFälleAsylbewerbernichtnachGrie-
chenlandauszuweisen.EinstweiligeMaßnahmenkönnen
ergriffenwerden,wennsieaufgrundderUmständedrin‑
genderforderlicherscheinen.GewährtderGerichtshofdem
BeschwerdeführereinesolcheeinstweiligeMaßnahme,wird
dessenAusweisungausgesetzt.FreilichhatderGerichtshof
dannineinemzweitenMomentüberdieZulässigkeitsowie
dieSacheselbstzubefinden.JedenfallsstelltederEGMR
ineinemSchreibenklar,dasserbiszurUrteilsfällungim
FallM.S.S. gegen Belgien und GriechenlandinallenFällen,
welcheAusweisungennachGriechenlandbetreffen,einst‑
weiligeMaßnahmengewährenwürde.34Dadurchwurden
EU‑MitgliedstaatenwieBelgien,Dänemark,Finnland,die
Niederlande,ÖsterreichunddasVereinigte Königreich
nochmehrunterDruckgesetzt,alleAusweisungenaus‑
zusetzen.TrotzdemhattenzuJahresende2011nichtalle
EU‑Mitgliedstaatenoffiziellbekanntgegeben,alleAuswei‑
sungennachGriechenlandeinzustellen.35

31 WeitereInformationenfürBelgiensiehe,Courard,P.(2010);für
Griechenland,Europarat(2010a)undfürItalien,VereinteNationen,
UNHCR(2009c).

32 Kapitel2überGrenzkontrolleundVisapolitik.
33 EGMR(2010).
34 EGMR,GC,M.S.S.gegenBelgienundGriechenland,Nr.30696/09,

21.Januar2011.
35 FürweitereInformationenzurLageinGriechenlandsiehe:FRA

(2011).

Informationsmaterial über Asylverfahren: große 
Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten
2010hatdieFRAErfahrungenvonfast900Asylsuchendeninden
27EU‑Mitgliedstaaten(EU‑27)zusammengetragen.DieseErfahrun‑
genbestätigenerheblicheUnterschiedeinderWeise,wieschrift‑
licheInformationenüberdasAsylverfahrenbereitgestelltwerden,
undwieablehnendeBescheidederAsylbehördenangefochtenwer‑
denkönnen.DieFRAstellteauchfest,dassdasFehlenangemes‑
seneroderrechtzeitigerInformationineinerfürdenAsylbewerber
verständlichenSprachediepraktischeUmsetzungseinerRechte
unterminierenkönnte.

UmdieunterschiedlichenHerangehensweisenderMitgliedstaaten
zuverdeutlichen,gibtAbbildung1.1einenÜberblicküberdieAnzahl
derSprachen,inwelcheallgemeineInformationsbroschürenüber
Asylverfahrenübersetztwurden.InfünfEU‑Mitgliedstaaten–Däne-
mark,Deutschland,Irland,Österreichund der Tschechischen Repu-
blik–werdenInformationsbroschüreninüber20Sprachenübersetzt.
ImVergleichdazuwerdeninFrankreich,Griechenland,Litauenund
PortugalInformationsbroschürenzuAsylfrageninnurfünfSprachen
übersetzt,obwohl2009beispielsweiseinFrankreichmehrals100
undinGriechenlandmehrals60verschiedeneNationalitätenunter
denAsylantragsstellernvertretenwaren(Abbildung1.2).Zwarkann
manvonbestimmtenAsylsuchenden,dieetwaausdenehemali‑
genfranzösisch‑oderportugiesisch‑sprachigenKolonienstammen,
erwarten,dasssieinderLagesind,dieSprachedesAufnahmelan‑
deszuverstehen.Dennochkannmannichtdavonausgehen,dass
ÜbersetzungeninnurfünfSprachendenBedürfnissendesgesamten
NationalitätenspektrumsderAsylbewerberindiesenMitgliedstaaten
gerechtwerdenkönnen.

Aktivität der FrA
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Abbildung 1.1:  Zahl der Fremdsprachen, in die Broschüren über Asylverfahren übersetzt wurden, 2010, 
(nach Land)

Quelle:  FRA (2010a). Die Daten beruhen auf einem von nationalen Asylbehörden zwischen April und Juli 2010 ausgefüllten 
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Abbildung 1.2:  Zahl der Nationalitäten von Asylsuchenden, die 2009 internationalen Schutz beantragt haben, 
(nach Land) 

Anmerkungen:  Es ist zu beachten, dass die Zahl der Nationalitäten nicht unbedingt Aufschluss über die Zahl der von 
Asylbewerbern gesprochenen Sprachen gibt. 
* Für 2009 liegen keine Daten vor.

Quelle: FRA (2010b). Die Daten beruhen auf der Asylstatistik von Eurostat, die im September 2010 herangezogen wurden
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ImJanuar2011verkündetedieGroßeKammerdesEGMRihr
UrteilinderSacheM.S.S. gegen Belgien und Griechenland.
IndembereitsobenerwähntenFallgingesumdieRückfüh‑
rungeinesafghanischenAsylsuchendenvonBelgiennach
GriechenlandinAnwendungderDublin‑II‑Verordnung.In
GriechenlandwarderAsylsuchendeinGewahrsamgenom‑
menworden.ErbeantragteAsylundmussteschließlichauf
derStraßelebenohnejeglicheExistenzmittelzurVerfügung
zuhaben.DerEGMRstelltefest,dasssowohlGriechenland
alsauchBelgiengegenArtikel3(VerbotderFolteroder
unmenschlicherodererniedrigenderStrafeoderBehandlung)

undArtikel13(RechtaufwirksameBeschwerde)derEuropä‑
ischenMenschenrechtskonvention(EMRK)verstoßenhatten.

NebendemFallM.S.S. gegen Belgien und Griechenland
haben möglicherweise noch zwei weitere anhängige
Rechtssachen,dievonGerichteninIrlandundimVerei-
nigten KönigreichdemEuGHvorgelegtwurden,36dazu

36 EuGH,C‑411/10,NSgegenSecretaryofStatefortheHome
Department,18.August2010;undC‑493/10,M.E.undanderegegen
RefugeeApplicationsCommissioner,MinisterforJustice,Equalityand
LawReform,11.Oktober2010.
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beigetragen, dass eineReihe von EU‑Mitgliedstaaten,
ÜberstellungenvonAsylsuchendennachGriechenland
vorübergehendaussetzten.37

FürmancheBeobachteristdieEntscheidungdesEGMRim
FallM.S.S.insoferneinschwererSchlagfürdasEU‑Asylsy‑
stemunddieDublin‑II‑Verordnung,alsdieVermutung,dass
alleEU‑MitgliedstaatendieGrundrechtsstandardseinhalten,
nichtlängergiltundsomitdieautomatischeRückführung
ineinenEU‑Mitgliedstaatnichtschlechthinalsunproble‑
matischbetrachtetwerdenkann.38DieEU‑Kommissarinfür
Innenpolitik,CeciliaMalmström,betonte,dassimRahmen
desAsylsystemsalleEU‑MitgliedstaatenihrerVerantwor‑
tunggerechtwerdenmüssten,damitPersonen,dieinNot
sind,auchtatsächlichinternationalenSchutzinAnspruch
nehmenkönnen.39IndiesemSinnelauteteinesdererklär‑
tenZielederWeiterentwicklungdesGEAS,dieSolidarität
unddasVerantwortungsbewusstseinunterdenEU‑Mitglied‑
staatensowiezwischenderEUundDrittländernzustärken.

Bemerkenswertist,dasssichGriechenlandverpflichtethat,
seinAsylsystemzureformieren.Griechenlandnahmeinen
nationalenAktionsplanan,derSofort‑undLangzeit‑Maß‑
nahmenvorsieht. InsbesondereerließGriechenlandim
November2010eineneuePräsidialverordnungfürdie
ÜbergangszeitbiszudemZeitpunkt,andemdasGesetz
zurneuenAsylbehördeangenommenistunddieBehörde
sowiedieErstaufnahmelagerfürImmigranteneingerichtet
sind.40AußerdemkündigteGriechenlandaufderVorstands‑
sitzungdesEASOimFebruaran,dassesdenEinsatzder
erstenAsyl‑Unterstützungsteamsbeantragenwerde,die
dasgriechischeAsylsystembeiderBewältigungseinerder‑
zeitigenAnforderungenunterstützensollen.

1.1.5. Solidaritätsmaßnahmen 

DieEuropäischeKommissionunddieEU‑Mitgliedstaaten
bemühensichintensiv,zusammenmitUNHCR,EASOund
FRONTEX,Griechenlandzuunterstützen.DieseHilfebetrifft
sowohldasAsylsystemalsauchdieMigrationssteuerung
allgemein.DerBeistandumfasstumfangreichefinanzielle
sowiepraktischeUnterstützungfürdieReformdesnationa‑
lenAsylsystems,desGrenzschutzesunddesRückkehrma‑
nagements.DieHilfezieltaberauchaufeineeffizientere
NutzungderentsprechendenEU‑MittelfürMigrationsma‑
nagementsowieeinebessereZusammenarbeitmitden
Nachbarländern,insbesonderederTürkeiab.

NebenfinanziellerundpraktischerUnterstützungfürdie
MitgliedstaatenandenEU‑Außengrenzenkannmanals
weiteresBeispielfürSolidaritätsmaßnahmendieLasten‑
verteilungzwischeneinerReihevonMitgliedstaatenanfüh‑

37 SiehezumBeispiel,dieNiederlande,Urteil5671201des
JustizministeriumszurAussetzungvonÜberstellungen,
13.Oktober2010.

38 FürweitereInformationensieheetwaECRE(2011).
39 EuropäischeKommission(2011).
40 Griechenland,Präsidialverordnung114/2010vom

22.November2010.SieheauchGesetzNr.3907/2011veröffentlicht
am26.Januar2011.

ren.2010versuchtenDeutschland,Frankreichundandere
EU‑Mitgliedstaatenauchweiterhinfreiwillig,denDruck,der
aufdemüberfordertenAsylsystemvonMaltalastete,durch
ProjektezurUmsiedlungvonFlüchtlingenzulindern.Eine
vomEuropäischenParlamentinAuftraggegebeneStudie,
dieimJanuar2010fertiggestelltwurde,kommtzudem
Ergebnis,dassimJahr2007inMaltadieAusgabenfürAsyl
imVerhältniszumBruttoinlandsprodukt(BIP)1000Mal
höherwarenalsinPortugal.DieStudiebestätigteaußer‑
dem,dassderDruckaufdasAsylsystemMaltasimVergleich
zuseinenKapazitätenunverhältnismäßighochsei.Auch
Bulgarien,Polen und Zypernstehenaufgrundbegrenzter
KapazitätenuntereinemähnlichenDruck.41DenInforma‑
tionendesfranzösischenMinisteriumsfürEinwanderung,
Integration,AsylundsolidarischeEntwicklung(Ministère de 
l’immigration, l’intégration, l’asile et le développement soli‑
daire)zufolgenahmFrankreichimJahr200992anerkannte
FlüchtlingeausMaltaauf,2010warenes93.Deutschland
nahm2010102FlüchtlingeausMalta auf.SieallesindTeil
desPilotprojektsderEU‑internenUmsiedlungausMalta
(EUREMA),andemzehnEU‑Mitgliedstaatenteilnehmen:
Deutschland,Frankreich,Luxemburg, Polen, Portugal,
Rumänien,Slowakei,Slowenien, UngarnunddasVerei-
nigte Königreich.AbgesehenvonDeutschlandundFrank-
reich habendiemeistenMitgliedstaatenzugesagt,jeweils
fünfbiszehnFlüchtlingeaufzunehmen.DemBerichtdes
EuropäischenParlamentszufolgeistdasPilotprojektein
konkretesBeispielfürgemeinsamübernommeneVerant‑
wortung,auchwennseineAuswirkungeninersterLinie
symbolischerNatursind.42NurzumVergleich:Seit2007
sindinsgesamtmehrals600FlüchtlingeausMaltainden
USAaufgenommenworden,undweitere250Flüchtlinge
wurdenEnde2010umgesiedelt.43

1.2.   Rechte irregulärer 
Migranten

AuchwennirreguläreMigrantennureinenkleinenTeilder
zugewandertenBevölkerungdarstellen,sindsiemithöhe‑
rerWahrscheinlichkeitVerletzungenderMenschenrechte
ausgesetztalsandereZuwanderergruppen.44DerBegriff
„irreguläreMigranten“beziehtsichaufPersonen,diesich
ohneGenehmigungimHoheitsgebieteinesMitgliedstaates
aufhalten,einschließlichvonPersonen,derenAsylantrag
negativbeschiedenwurde.IhrillegalerStatusbringtin
allerRegelmitsich,dassdiebetroffenenPersonendavon
Abstandnehmen,imFalleeinerVerletzungihrerRechte,
entsprechendeRechtsmittelzuergreifen–siefürchtensich
vorderMöglichkeit,abgeschobenzuwerden.Daheristes
wichtig,dievorhandenenSchutzmechanismenvollständig

41 EuropäischesParliament(2010a).
42 Ibid.,S.46.
43 AngabenerhaltenvomUNHCRMaltaam15.Dezember2010.
44 LautAngabendeseuropäischenForschungsprojektsClandestino

(2007–2009)wirddieirreguläreBevölkerunginderEUfürdasJahr
2008auf1.900.000–3.800.000Personengeschätzt.LautEurostat
(2009)hingegenlebtenam1.Januar2008etwa19.5Millionen
DrittstaatsangehörigeoffiziellinderEU.
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umzusetzen–etwadieVerpflichtungderMitgliedstaaten
imRahmenderRichtlinieüberSanktionengegenArbeit‑
geber,Mechanismeneinzurichten,mitderenHilfeillegal
beschäftigteDrittstaatsangehörigedirektoderüberDritte
Beschwerdeeinlegenkönnen.45

DiemeisteninternationalenMenschenrechtsnormengelten
generellfürjedePerson,unabhängigvonihremMigrati‑
onsstatus.NurbestimmteRechte,insbesondereeineReihe
von sozioökonomischenundpolitischenRechten, sind
aufStaatsangehörigeoderaufDrittstaatsangehörigemit
rechtmäßigemAufenthaltstiteloderWohnsitzbeschränkt.
ZwarhatkeinerderEU‑MitgliedstaatendasInternationale
ÜbereinkommenzumSchutzderRechteallerWanderarbeit‑
nehmerundihrerFamilienangehörigen(ICRMW)ratifiziert;
dennochsindsieanandereeinschlägigeinternationale
Menschenrechtsübereinkommengebunden, denen sie
beigetretensind,etwadieKinderrechtskonventionder
VereintenNationenoderdieÜbereinkommenderInter‑
nationalenArbeitsorganisation(IAO).Außerdemsteigtmit
einerzunehmendenZahlvonRatifizierungendesICRMW
derDruckaufdieeuropäischenStaaten,diesesMenschen‑
rechtsübereinkommenzuratifizieren,dasinsbesondere
Wanderarbeitnehmerschützt.46

Ein detaillierter Blick auf die soziale 
Lage irregulärer Migranten 
2010veröffentlichtedieFRAihrenBerichtDetentionof
third‑countrynationalsinreturnprocedures,indemsie
eineReihevonrechtlichenFragenanalysierte,diein
derRückführungsrichtliniezuTagetreten.Daszweite
ProjektbefasstsichmitdersozialenLageirregulärer
MigranteninderEU.FürdiesesProjekterhobdieFRA
2010InformationenimRahmenvonFeldstudienein‑
schließlichInterviewsmitirregulärenMigranten,Ana‑
lysenvonSekundärdatenundFragebögenannationale
Behörden,GemeindenundverschiedeneAkteure,die
mitirregulärenMigrantenarbeiten.AufderGrundlage
diesergesammeltenInformationenplantdieFRAnun
einedetailliertereUntersuchungderSchlüsselaspekte
dersozialenLageirregulärerEinwanderer.Dieserart
wirdesmöglichsein,einzuschätzen,inwieweitdie
GrundrechtedieserMigrantengeschütztundgefördert
werden.DieseanstehendeUntersuchungerstrecktsich
u.a.aufdieBereicheGesundheit,Wohnen,Bildung,
Sozialfürsorge, faireArbeitsbedingungenundden
ZugangzumRechtsystem.

Siehe: http://fra.europa. eu/ fraWebsite/ research/projects/ proj_
irregularimmigrants_en.htm

Aktivität der FrA

45 Richtlinie2009/52/EG,ABl.2009L168,S.24.
46 Am13.Dezember2010waren44StaatenVertragsstaatendes

InternationalenÜbereinkommenszumSchutzderRechtealler
WanderarbeitnehmerundihrerFamilienangehörigen(ICRMW).

1.2.1. Abschiebehaft 

WenneinAsylantragnegativbeschiedenwordenistoder
wennsichPersonenanderweitignichtrechtmäßigineinem
EU‑Mitgliedstaataufhalten,könnensieausgewiesenwer‑
den,undmöglicherweisedrohtihnenauchbiszuihrerRück‑
führungAbschiebehaft.DieseFragenwerdenzumTeilinder
Rückführungsrichtliniegeregelt.47

2010stelltederEGMRfest,dassdreiMitgliedstaatenauf‑
grundunrechtmäßigerInhaftierungundunmenschlicher
BehandlunginhaftierterAusländergegendieEuropäische
Menschenrechtskonvention (EMRK)verstoßenhaben.48
Diesdeutetdaraufhin,dassdieeinwanderungsrechtliche
InhaftierungvonAsylsuchendenundMigranteneinBereich
bleibt,indemdieAchtungderGrundrechtegefährdetist.

DasKomiteezurVerhütungvonFolterundunmenschlicher
odererniedrigenderBehandlungoderStrafedesEuropa‑
rates(CPT)hatnachseinemfünftenregelmäßigenBesuch
inGriechenland imSeptember2009seinenBericht im
November2010vorgelegt.DieCPT‑DelegationhatFol‑
gendeszuberichten:AnschuldigungenvonMisshandlung
inhaftierterirregulärerMigranten;mangelhafterZugangzu
ÄrztenundkeinZugangzuProzesskostenhilfefürirregu‑
läreMigranten;mangelhafteInformationenbezüglichder
AbschiebehaftineinerfürdieMigrantenverständlichen
Sprache;schwierigeHaftbedingungenaufgrundvonÜber‑
belegungundschlechtenmateriellenundhygienischen
Bedingungen;wochen‑odersogarmonatelangeInhaf‑
tierungvon irregulärenMigrantenzusammenmitPer‑
sonen,diesichstrafrechtlichverantwortenmussten,auf
PolizeiwachenoderinGrenzposten.ImOktober2010legte
derUN‑SonderberichterstattergegenFolterseinevorläu‑
figenErkenntnissezuirregulärerEinwanderungundAsyl
inGriechenlandvor,einschließlichkonkreterHinweisezu
folgendenPunkten:unmenschlicheHaftbedingungenfür
EinwandereraufgrundüberbelegterGefängnisseundHaft‑
anstalten;schlechtegesundheitlicheBedingungen;Mangel
anunabhängigenErmittlungsmechanismenfürOpfervon
physischerMisshandlung;sowieFehlerimAsylsystemund
indieLängegezogeneInhaftierungirregulärerMigranten.
DerUN‑SonderbeauftragteerkanntedieerdrückendeLage
inGriechenlandanundempfahl,dassGriechenlandfürdie
BewältigungdergewaltigenZuwanderungvonirregulären
MigrantenintensiveUnterstützungerhaltensollte.Zudem
legteernahe,dieDublin‑II‑Verordnungzuüberarbeiten,
umeinfaireresSystemderLastenteilungzumSchutzvon
FlüchtlingeninderEUzuermöglichen.ZuähnlichenFest‑
stellungenkamauchderUNHCR.

DieLageindenHaftanstaltenandergriechisch‑türkischen
GrenzeistebenfallsThemaeinesFRA‑Berichts,derAnfang
März2011erschien.DieFRAstelltefest,dasstrotzder

47 Richtlinie2008/115/EG,ABl.2008L348,S.98.
48 SiehezumBeispiel:EGMR,Al‑AghagegenRumänien,Nr.40933/02,

12.Januar2010;EGMR,A.A.gegenGriechenland,Nr.12186/08,
22.Juli2010;EGMR,MassoudgegenMalta,Nr.24340/08,
27.Juli2010.

http://fra.europa.<00AD>eu/<00AD>fraWebsite/<00AD>research/<00AD>projects/<00AD>proj_<00AD>irregularimmigrants_en.htm
http://fra.europa.<00AD>eu/<00AD>fraWebsite/<00AD>research/<00AD>projects/<00AD>proj_<00AD>irregularimmigrants_en.htm
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SoforthilfeanGriechenlandinHöhevon9,8Mio.EURzur
DeckungdesunmittelbarenunddringlichstenBedarfsund
zurStärkungdesAsylsystems,diedieEUimRahmendes
EuropäischenFlüchtlingsfondsgewährthatte,dieSitua‑
tion indenHaftanstaltenweiterhinpraktischunverän‑
dertgebliebenist.AnfangMärzwardieeinzigesichtbare
ÄnderungdieBereitstellungvonmedizinischemPersonal
indiesenAnstalten.49

ZweitensriskierenEU‑Mitgliedstaaten,dieAsylsuchende
aufGrundlagederDublin‑II‑VerordnungzurBearbeitung
ihrerAnträgeinüberlasteteStaatenzurückschicken,dass
dieGrundrechtedieserAsylbewerberverletztwerden.Dazu
kanneskommenentwederaufgrundderAufnahmebedin‑
gungenindemüberlastetenStaat(wiefürGriechenland
dargestelltwurde)oderaufgrundderGefahr,dassder
überlasteteStaatdieAsylbewerberwiederinihreHeimat
rückführt,inderihnenVerfolgung,Folterundeinewill‑
kürlicheAberkennungihresRechtsaufLebenund/oder
nichtwiedergutzumachenderSchadendroht(Prinzipdes
Non‑Refoulement).HierzugehörtauchdasVerbot,einePer‑
sonineinenDurchgangsstaatzurückzusenden,indemsie
nichtvorVerfolgungoderernsthaftemSchadengeschützt
ist(„Ketten‑Abschiebung“bzw.chain refoulement).

2010legtedieFRAeinenBerichtüberdieInhaftierungvon
DrittstaatsangehörigenbeiRückführungsverfahrenvor.50

49 FRA(2011).
50 Ibid.,S.43.
51 Europarat,ParlamentarischeVersammlung(PACE)(2010a)S.43.

ImJanuar2010nahmdieParlamentarischeVersammlung
desEuroparatseineResolutionundeineEmpfehlungzur
InhaftierungvonAsylsuchendenundirregulärenMigranten
inEuropaan.52DieVersammlungermutigtedieMitglied‑
staatendesEuroparats,sichanzehnLeitprinzipienzuhalten,
diedieUmständeregeln,unterdenendieInhaftierungvon
AsylsuchendenundillegalenMigrantenrechtlichzulässig
seinkann.

DieVersammlungempfahlaußerdem,dassdasMinister‑
komiteedesEuroparatsVorschriftenzuMindeststandards
fürdieHaftbedingungenvonirregulärenMigrantenund
AsylsuchendenerlassenundeinenBeirateinsetzensollte.
EinsolcherBeirat,sohießes,solltesichausRegierungs‑
experten,AngehörigenderZivilgesellschaftundwichtigen
VertreterninternationalerOrganisationen,derEuropäischen
KommissionunddesEuroparatszusammensetzen.Dieser
BeirathättedieAufgabe,diezehnobenerwähntenLeit‑
prinzipien,eingehendzuuntersuchen.Damithaterstmals
eineinternationaleInstitutiondieEntwicklungspezifischer
StandardsfürdieAbschiebehaftgefordert.InseinerAnt‑
wort53meintedasMinisterkomiteeallerdings,dassdie
bereitsexistierendeEmpfehlungausdemJahr2003zu
HaftmaßnahmenvonAsylbewerbernunddie20 Leitlinien 
zur ZwangsrückkehrausdemJahr2005inhaltlichdenvon
derVersammlungvorgelegtenLeitlinienweitgehendent‑
sprächen.54AußerdemerklärteesseineAbsicht,eineStudie
überdieUmsetzungderbeidenletztgenanntenDokumente
durchdieMitgliedstaateninAuftragzugeben.

52 Europarat,PACE(2010a)und(2010b).
53 Europarat(2010).
54 SiehedenvomMinisterkomiteeam13.Oktober2010beider

1095.TagungderAbgeordnetendesMinisterkomiteesverabschiedeten
Bescheid,CM/AS(2010)Rec1900,Endfassung,15.Oktober2010.

VielversprechendePraktik

Alternativen zur Inhaftierung irregulärer Familien mit Kindern
EinesderimerwähntenFRA‑Bericht2010untersuchtenThemensinddieAlternativenzurAbschiebehaft.Obwohl
vieleEU‑MitgliedstaatendieMöglichkeitvonAlternativenzurAbschiebehaftvorsehen,kommendieseAlternativen
häufignurinAusnahmefällenundinersterLiniefürbesondersgefährdeteGruppen,wiez.B.FamilienmitKindern,
zumEinsatz.InBelgienkönnenFamilieninsogenannten„offenenHäusern“untergebrachtwerden.Außerdem
erhaltendieFamilienindividuelleBeratungzudenEinwanderungsmöglichkeiten,dieMigrantenoffenstehen.Bis‑
langistdiesesProgrammoffenbarrechterfolgreich:EsmachtwenigerFreiheitsentzugnötig,ohnedassderAnteil
deruntertauchendenMigrantenwesentlichansteigt–wasderintensivenindividuellenBeratungzuzuschreibenist.

EinweitererAspektbetrifftdieDauerderAbschiebehaft.DieRückführungsrichtliniesiehteineHöchsthaftdauer
vonsechsMonatenvor,dieunterbestimmtenBedingungenaufinsgesamtbiszu18Monatenverlängertwerden
kann.DieRichtliniesolltebisDezember2010umgesetztsein.ImNovember2010hattenachtEU‑Mitgliedstaaten
inihrenRechtsvorschriftennochkeineHöchstdauerfürAbschiebehaftoderfürbestimmteArtenvonAbschiebehaft
festgelegt:Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Malta, Schweden,dasVereinigte KönigreichundZypern.51
AußerdemistindenNiederlandenkeinegesetzlicheHöchstgrenzefürdieFreiheitsberaubunggemäßArtikel59
Absatz1Buchstabea)desAusländergesetzesausdemJahr2000vorgesehen,obwohldieseBestimmungGrundlage
dermeistenInhaftierungenvonAusländernist.OhneeinegesetzlichverankerteHöchsthaftdauer,bleibtirregulären
Migranten,dieinHaftgenommenwurdenlediglich,dengerichtlichenRechtswegzubeschreiten,inderHoffnung,
dieserartRechtsschutzzubekommen.WieausAbbildung1.3hervorgeht,reichteEnde2010imEU‑Vergleichdie
HöchsthaftdauerfürAusländer,gegendieeineRückführungsanordnungergangenist,von32TageninFrankreich
biszu20MonateninLettlandoderzweiJahreninRumänien.
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Abbildung 1.3: Obergrenzen der Haftdauer, (in Monaten,* nach Land)

Anmerkung:  Bei Ländern, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, wird die Haftdauer in der nationalen Gesetzgebung 
in Tagen oder Wochen angegeben. Für die Abbildung wurden diese Angaben in Monate umgerechnet. Bei Ländern, 
die verschiedene Zeiträume vorschreiben, wird die längst mögliche Haftdauer angegeben. Länder, die nur für 
bestimmte Situationen der Abschiebehaft eine Obergrenze der Haftdauer vorsehen, wurden ebenfalls in die Liste 
aufgenommen (dies trifft für die Niederlande und Rumänien zu).

Quelle: FRA (2010b)
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1.2.2. Abschiebungen 

DieRückführungsrichtlinielegtdieBedingungenfest,unter
denenDrittstaatsangehörigeohneAufenthaltsrechtvom
HoheitsgebieteinesMitgliedstaatsabgeschobenwerden
können.BeiderAnwendungdieserRichtlinietretendrei
grundrechtlicheHerausforderungen indreierleiZusam‑
menhangauf:dieBehandlungvonPersonenwährenddes
Abschiebeprozessesselbst;dieAuswirkungenvonRückfüh‑
rungsentscheidungen,aufdasRechtaufeinFamilienleben;
undschließlichdieUmsetzungvonRückübernahmeabkom‑
menzwischenderEUundihrenMitgliedstaateneinerseits
undDrittstaatenandererseits.

WasdenUmgangmitdenabzuschiebendenMenschen
betrifft,führtArtikel8Absatz6derRückführungsrichtlinie
dieVerpflichtungzur„SchaffungeineseffektivenSystems
fürdieÜberwachungvonRückführungen“ein.Dieszielt
daraufab,zuvermeiden,dassMenschenwährendder
Rückführungsverfahrenmisshandeltwerdenodergarzu
Todekommen,wasauchimLaufedesJahres2010wieder
mehrfachgeschah.55ZwardefiniertdieRichtlinienicht,was
unter„effektiv“zuverstehenist–mankannjedochdavon
ausgehen,dasseinesolcheÜberwachungvonderErrich‑
tungvonInstitutionenmitunabhängigemundentsprechend
geschultemPersonalprofitierenwürde.DievonderFRA

55 ZumBeispielverstarbimOktober2010einangolanischerirregulärer
MigrantimFlugzeugwährendeinerRückführungausGroßbritannien,
nachdemervonprivatenSicherheitskräftenmitGewaltfestgehalten
wordenwar;sieheLewis,P.et al.(2010).

zusammengetragenenInformationenlegenallerdingsden
Schlussnahe,dassgegenwärtignurdreiEU‑Mitgliedstaaten,
nämlichDeutschland,LuxemburgundÖsterreich,externe
Akteure–Nichtregierungsorganisationen(non‑governmen‑
tal organisations,NGOs)odernationaleMenschenrechtsor‑
ganisationen–indieseArbeitmiteinbinden.

AufnationalerEbenefanden,wieindenvergangenenJah‑
ren,einzelneFällevonRückführungengroßeResonanzin
denMedien.WiedienachstehendenBeispielezeigen,ste‑
heneinigedieserFällefürmenschrechtlicheProblematiken,
wieetwaVerletzungendesRechtesaufeinFamilienleben:

InFinnlandfälltedasOberverwaltungsgerichtimMärz2010
einUrteilgegendieBewilligungvonAufenthaltstitelnfür
zweiältereFrauen,diesichunrechtmäßiginFinnlandauf‑
hielten,derenKinderundEnkeljedochinFinnlandlebten.
DiePublicityrundumdiesenFallentfachteeinepolitische
Debatte,inderzumTeildieHärtederfinnischenGesetz‑
gebungkritisiertwurde.56EbensowurdeinLitaueneiner
älterenFrau(ohnegültigeAufenthaltspapiere),diebei
ihremSohnlebte,eineAufenthaltserlaubnisverweigert,
diesieaufgrundderFamilienzusammenführungbeantragt
hatte.DasOberverwaltungsgerichthobdieEntscheidung
unterVerweisaufdieVerpflichtungnationalerEinrichtungen
auf,dasRechtaufPrivatsphäreundaufeinFamilienleben
gemäßArtikel8EMRKzuachten.DasGerichtverwiesaußer‑

56 SieheFinnland,Innenministerium(2010)undHelsinginSanomat
(2010).
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demaufdieFamilienzusammenführungs‑Richtlinie57und
dieRückführungsrichtlinieundstelltefest,dassdiesedie
Mitgliedstaatenverpflichteten,beiEntscheidungenüberdie
AbschiebungvonAusländernderenRechtaufeinFamili‑
enlebenzuachten.58

EinvonUNICEFvorgelegterBericht59untersuchtedieLage
vonRoma‑,Ashkali‑undägyptischenKindern,diezusam‑
menmitihrenFamilienausDeutschlandindenKosovo
ausgewiesenwordenwaren.Dasieviele Jahre lang in
Deutschlandgeduldetgewesenwaren,fühltensichdiemei‑
stender116befragtenKinderimKosovoorientierungslos
undwarenvölligverstört.ObwohlsieinDeutschlanddie
Schulebesuchthatten,hattendreiViertelderbefragtenKin‑
derimKosovonochnichtamSchulunterrichtteilgenommen,
dasiedieSprachenichtbeherrschten,keineSchulzeugnisse
inDeutschlanderworbenhattenoderdaihreElternzuarm
waren.UNICEFerklärte,dasseineZwangsrückführungvon
FamilienmitKindern indenKosovoinmanchenFällen
denGrundsatz„zumWohldesKindes“verletze,derinder
UN‑Kinderrechtskonventionverankertist.

1.2.3. Rückübernahme-Abkommen

Rückübernahme‑AbkommensindAbkommenzwischen
einemEUMitgliedstaatundeinemDrittstaatzurZusammen‑
arbeitbeiderRückführungirregulärerMigranteneinschließ‑
lichvonPersonen,derenAsylanträgeabgelehntwurden.
SolcheAbkommenkönnenangewandtwerden,umeine
PersonimRahmenderRückführungsrichtliniezurückzu‑
schicken.InsbesonderewurdenRückübernahme‑Abkom‑
mengenutzt,umPersonenindenTransitstaatauszuweisen,
indemsiebeidemVersuchfestgenommenwordenwaren,
dieEU‑Außengrenzeillegalzuüberqueren.JederMitglied‑
staatverfügtübereinNetzsolcherbilateralerRücküber‑
nahme‑oderKooperationsabkommen,dieBestimmungen
überdieRückübernahmeumfassen.60

DarüberhinaushabendieEUMitgliedstaatenderEuropäischen
KommissiondasMandaterteilt,Rückübernahme‑Abkom‑

57 Richtlinie2003/86/EGdesRates,ABl.2003L251,22,S.12.
58 Litauen,Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas/A‑822‑1226‑09,

22.Oktober2009.
59 UNICEF(2010).
60 EuropäischesHochschulinstitut(2010).Hierwirdaufdiezunehmende

DichteanbilateralenKooperationsformeneuropäischerLänderfür
Rückübernahmenhingewiesen.

menfürdieEUalsGanzesabzuschließen.Mittlerweilegibt
esrundeinDutzendEU‑Rückübernahme‑Abkommen,und
dieKommissionhatdenAuftrag,überdenAbschlusswei‑
terersolcherAbkommenzuverhandeln,unteranderem
mitMarokkoundderTürkei.61ImJahr2010schlossderRat
zweiRückübernahme‑Abkommenab,einesmitPakistan62
undeinesmitGeorgien.63

AuseinervomEuropäischenParlamentinAuftraggegebe‑
nenStudieüberdieRückübernahme‑PolitikderEUgehther‑
vor,dassdieseschwerwiegendeFolgenfürdenSchutzder
Menschenrechtehabenkann.64DieStudieverweistinsbe‑
sondereaufdieHäufigkeit„vorzeitigerRückführungen“,bei
denenStaatenalssichereZielortefürdieRückkehrangese‑
henwerden,indenengeradeerstdieKriegshandlungenein‑
gestelltwordensind–selbstwenndortweiterhinernsthafte
GefahrenfürdenSchutzderMenschenrechtebestehen.Die
bilateralenAbkommenzwischenLibyenundItalienmachen
auchdieRisikendeutlich,diederartigeKooperationsabkom‑
menfürdieMenschenrechtebergenkönnen,etwafürdas
PrinzipdesNon‑Refoulement:Schließlichbestehtderzeit
ernsterGrundzurSorge,wasdenGrundrechtsschutzvon
Migrantenbetrifft,diesichillegalinLibyenaufhalten.In
diesemSinnekritisierendieVerfasserderStudie,dassdie
EUundihreMitgliedstaatenRückübernahme‑Abkommenals
wirksamesMittelzurMigrationskontrollebetrachten,und
zwar,„unabhängigdavon,obdasLand,indemMigranten
rückübernommenwerdensollen(d.h.Libyen),bereitsüber
dieFähigkeitverfügt,diegrundlegendenMenschenrechte
unddieWürdeabgeschobenerPersonenuneingeschränkt
zuachten“.65

DieParlamentarischeVersammlungdesEuroparatshateine
ResolutionzuRückübernahme‑Abkommenerlassen.Darin
werdendieMitgliedstaatendesEuroparatsaufgefordert,die
LagederMenschenrechteunddieVerfügbarkeiteinesgut
funktionierendenAsylsystemsineinemStaatsachgerecht
zuprüfen,bevorsiemitdiesemStaatinVerhandlungenüber
denAbschlussvonRückübernahme‑Abkommeneintreten.

61 FüreineÜbersichtsieheStatewatch:www.statewatch.org/
news/2010/jan/eu‑readmission‑agreements.pdf.

62 ABl.2010L287,S.52‑67.DasAbkommentratam1.Dezember2010
inKraft.

63 EuropäischeKommission(2010e).
64 EuropäischesParlament(2010).
65 Ibid.S.40.

Unabhängige Überwachung von Abschiebungen
UmsicheinBilddavonzuverschaffen,wasNGOszudenChancenundRisikeneinerÜberwachungvonRückführungen
meinen,organisiertedieFRAimDezember2009zusammenmitdemEuropäischenRatfürFlüchtlingeundimExil
lebendePersonen(ECRE)undderKommissionderKirchenfürMigranteninEuropa(CCME)einenWorkshopzudiesem
Thema.DabeiwurdendieVorteileeffektivernationalerSystemefürdieÜberwachungvonRückführungenhervorge‑
hobenundMöglichkeitenaufgezeigt,dieRisikenfürzivilgesellschaftlicheBeobachtervonRückführungenzusenken.
DerWorkshopstelltedreiVoraussetzungenfüreineeffektiveÜberwachungheraus:klardefinierteRegelnfürden
EinsatzdesBeobachters;EinsatzvonangemessenausgebildetenBeobachternundwirksameBerichtsmechanismen.

Aktivität der FrA

http://www.statewatch.org/news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf
http://www.statewatch.org/news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf
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1.3.   Einwanderung und 
Integration

DieserAbschnittbefasstsichmitderGrundrechtssituation
vonWanderarbeitnehmern,diesichrechtmäßigimLand
aufhalten,sowiemitMaßnahmenzurIntegrationsförderung.
DasStockholmerProgrammruftdazuauf,flexibleAufnah‑
mesystemezuschaffen,diedenBedürfnissenderMitglied‑
staatenRechnungtragenundesMigrantenermöglichen,
ihreQualifikationenundKompetenzenuneingeschränktzu
nutzen.EsfordertaberaucheineIntegrationspolitik,die
denWanderarbeitnehmernähnlicheRechteundPflichten
wiedenUnionsbürgerngewährt.

1.3.1.  Drittstaatsangehörige mit 
Aufenthaltstitel 

WieinUnterkapitel1.1zumThemaAsylausgeführt,einig‑
tensichderRatderEuropäischenUnionunddasEuropä‑
ischeParlamentimDezember2010aufeinengeänderten
TextderRichtlinieüberlangfristigaufenthaltsberechtigte
Personen(Daueraufenthalts‑Richtlinie).Allerdingsblieb
derFortschrittbeidenVerhandlungenzurReformanderer
RechtsinstrumenteimBereichlegalerMigrationschleppend.
SokonnteninsbesonderebeidemVorschlagderEuropä‑
ischenKommissionfüreineRichtliniezurEinrichtungeines
einheitlichenAntragsverfahrensundeinesgemeinsamen
BündelsanRechtenfürDrittstaatsangehörige,diesichrecht‑
mäßigineinemMitgliedstaataufhalten,keinewesentlichen
Fortschritteerzieltwerden.66

DieerwähnteneueDaueraufenthalts‑Richtlinieerkennt
Personen,dieunterinternationalemSchutzstehen,den
StatusvonlangfristigaufenthaltsberechtigtenPersonenzu.
AußerdemgewährtsieihneneineReihevonRechtenin
derEU,darunterFreizügigkeitunddieGleichbehandlung
mitUnionsbürgernindenBereichenBildung,Zugangzum
ArbeitsmarktundSozialschutz.Personen,dieinternationa‑
lenSchutzgenießen,habennachfünfJahrenAnspruchauf
denStatuseinerlangfristigaufenthaltsberechtigtenPerson.
DabeimussderZeitpunkt,andemdieseFristzulaufen
beginnt,nichtunbedingtmitdemDatumzusammenfal‑

66 EuropäischeKommission(2007).DasEuropäischeParlament
scheiterteanderEinigungübereinengeändertenVorschlaginder
erstenLesungimDezember2010.SieheEuropäischesParlament
(2010b).

len,andemderAntragaufinternationalenSchutzgestellt
wurde.SolltedasAntragsverfahrenlängerals18Monate
dauern,wirddiesergesamteZeitraumaufdievorgeschrie‑
benenfünfJahreangerechnet(Artikel4Absatz2).Fallsdas
AntragsverfahreninkürzererZeitabgeschlossenwird,sind
dieEU‑Mitgliedstaatengehalten,mindestensdieHälfteder
Wartezeitanzurechnen.

DerRichtlinienentwurfzudenBedingungenfürdieEinreise
unddenAufenthaltvonDrittstaatsangehörigenzwecksAus‑
übungeinersaisonalenBeschäftigung(Saisonarbeiter‑Richt‑
linie)wurdeimJulivonderKommissionangenommen.
GleichesgiltfürdenRichtlinienentwurfzuEinreiseund
AufenthaltvonDrittstaatsangehörigenimRahmeneiner
konzerninternenEntsendung(hierhandeltessichumdie
SituationvonDrittstaatsbürgern,diefürmultinationaleKon‑
zerneinDrittstaatenarbeitenunddannkonzerninterneinen
Mitgliedstaatversetztwerden).67DiebeidenVorschlägere‑
gelndieAufnahmedieserArbeitnehmerundihreRechte
imHinblickaufGleichbehandlung,Verfahrensrechteund
(fürinnerbetrieblichversetzteArbeitnehmer)denPerso‑
nenverkehrzwischendenMitgliedstaaten.

ZwarbedeutendiebeidenVorschlägezweifellosklareFort‑
schritteaufdemWegzugemeinsamensozialenundVerfah‑
rensrechtenfürDrittstaatsangehörige,diealsSaisonarbeiter
beschäftigtsindodervonihremArbeitgeberindieEUent‑
sandtwurden–dennochwurdeeineReihevonBedenken
geäußert,etwavomEuropäischenGewerkschaftsbund.68

1.3.2. Integration

NachMaßgabevonArtikel79Absatz4desVertragsüberdie
ArbeitsweisederEuropäischenUnion(AEUV)kanndieEUfür
dieMitgliedstaatenAnreizezuschaffen,dieIntegrationvon
rechtmäßigaufenthaltsberechtigtenDrittstaatsangehörigen
zufördernbzw.zuunterstützen.DieseneueRechtsgrund‑
lagewurdemitdemVertragvonLissaboneingeführt.Das
StockholmerProgrammbekräftigt,dassdieGewährung
vergleichbarerRechte,VerantwortlichkeitenundChancen
füralleeinKernstückdereuropäischenZusammenarbeit
imBereichIntegrationist,wobei„dieNotwendigkeiteines
GleichgewichtszwischenRechtenundPflichtenderZuwan‑
dererzubeachtenist.“

DamitwurdeeinerReiheneuerEntwicklungenimBereich
IntegrationderWeggeebnet:dieÜberprüfungeuropäischer
IntegrationsindikatorenaufihreMachbarkeit,europäische
IntegrationsmodulesowiedieForderungnacheinerüber‑
arbeitetenEU‑AgendafürIntegration.Dieeuropäischen
IntegrationsmodulesollendieMitgliedstaatenbeiderEnt‑
wicklungoderUmsetzungvonIntegrationsmaßnahmen
inspirieren.Integrationsindikatorenwiederumverfolgendas
Ziel,dieErgebnissederintegrationspolitischenMaßnahmen
zuüberwachen.DieKommissionveröffentlichtedarüber
hinausimApril2010diedritteAusgabeihresHandbuchs

67 EuropäischeKommission(2010b).
68 SieheEuropäischerGewerkschaftsbund(EGB)(2010).

„Es besteht die Gefahr, dass Rückübernahmeabkommen die 
Menschenrechte irregulärer Migranten oder Asylsuchender 
direkt oder indirekt bedrohen. Dies gilt insbesondere für 
das Risiko, dass das entsendende oder rückübernehmende 
Land seinen Verpflichtungen aus der Genfer Konvention 
nicht nachkommt... und dann unter Berufung auf ein 
Rückübernahmeabkommen grundrechtlich bedenkliche 
Entscheidungen durchsetzt.“

Europarat, Parlamentarische Versammlung, Resolution 1741 zu 
Rückübernahmeabkommen: ein Mechanismus für die Rückführung irregulärer 
Migranten, Punkte 3 und 7.1, 22. Juni 2010
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zurIntegration,dasmithilfederNationalenKontaktstellen
fürIntegrationerstelltwurde.69

AufderMinisterkonferenzzumThemaIntegrationinSara‑
gossabetontendiefürZuwanderungspolitikzuständigen
Ministereinvernehmlich,dasseineneueAgendafürInte‑
grationentwickeltwerdenmüsse.70AuchdieStrategie
„Europa2020“fürintelligentes,nachhaltigesundintegra‑
tivesWachstumverweistaufdieNotwendigkeit,eineneue
AgendafürdieIntegrationvonWanderarbeitnehmernzu
erarbeiten,„damitdieseihrPotenzialvollnutzenkönnen“.71
DieseneueEU‑AgendafürIntegrationwirdvoraussichtlich
diebestehendenRechtsinstrumentestärken.Andererseits
sollsieauchdieSchaffungneuerInstrumenteanregen,die
denWissensaustauschzwischendenMitgliedstaatenför‑
dern,unddafürsorgen,dassIntegrationeinePrioritätin
allenwichtigenBereichenderPolitikwird.

ObgleichdasThemaIntegrationinderEUzunehmende
Dynamikbekommt,fallendieAnsichtenundAnsätzeder
Mitgliedstaatenweiterhinsehrunterschiedlichaus,was
ZieleundMittelvonIntegrationspolitikbetrifft.Dennoch
lassensichindenMitgliedstaatenbestimmteTrendsbeob‑
achten.SoscheineneinigeMitgliedstaatenindieRichtung
zugehen,dieErteilungvonAufenthaltsgenehmigungenfür
bestimmteKategorienvonMigrantenmitIntegrationsver‑
pflichtungenzuverknüpfen.Dieswirdausdennachstehen‑
denBeispielenaussechsMitgliedstaatendeutlich.

InDänemarkwurdedieGesetzgebung zumEinbürge‑
rungstestgeändertundtrat2010inKraft.72SeitNovember
2010müssenDrittstaatsangehörigeeinenEinbürgerungstest
absolvieren,umeineAufenthaltsgenehmigungausGrün‑
denderFamilienzusammenführungmiteinemEhepartner/
PartnerinDänemarkoder,imFallvonPredigern,eineVer‑
längerungderAufenthaltsgenehmigungzuerhalten.Der
EinwanderungstestmussinnerhalbeinerbestimmtenFrist
nachderEinreiseindasLandodernachErhaltderoffiziellen
Einladungabsolviertwerden.DänemarkhatauchdieInte‑
grationsanforderungenfürdenErhalteinesunbefristeten
Aufenthaltstitelsverschärft.DerObersteGerichtshofDäne‑

69 EuropäischeKommission(2010c).
70 RatderEuropäischenUnion(2010b).
71 EuropäischeKommission(2010d)S.18.
72 Dänemark,GesetzesnovelleNr.87zumAusländergesetz,Gesetzzur

aktivenSozialpolitikL87undGesetzNr.400vom21.April2010,
verabschiedetvomParlamentam15.April2010.

markshateinUrteilzurRechtmäßigkeitder„Bindungsan‑
forderung“gefällt,diePaareerfüllenmüssen,wennsie
indenGenusseinerFamilienzusammenführunggelangen
wollen.DiegemeinsameBindungvonEhegattenundBür‑
genanDänemarkmussgrößerseinalsihregemeinsame
BindunganeinenanderenStaat.DieseAnforderungent‑
fällt,wennderBürgeseitmindestens28Jahrendiedäni‑
scheStaatsbürgerschaftbesitztoderwennerentwederin
Dänemarkgeborenundaufgewachsenistoderdortseit
seinerfrühestenKindheitgelebthatundseitüber28Jahren
dortrechtmäßigansässigist.73IneinemUrteilvomJanuar
2010stelltederObersteGerichtshofDänemarksfest,dass
diese„Bindungsanforderung“keinenVerstoßgegendas
RechtdänischerStaatsbürgeraufAchtungdesPrivat‑und
Familienlebens(gemäßArtikel8EMRK)entwederfürsich
genommenoderinVerbindungmitdemDiskriminierungs‑
verbot(Artikel14EMRK)darstellt.74DieRechtssacheistjetzt
vordemEGMRanhängig.

InFrankreichsiehteineRegierungsvorlagevor,dieVerlän‑
gerungvonAufenthaltsgenehmigungendavonabhängigzu
machen,welcheIntegrationsbemühungendieBetroffenen
unternommenenhaben.75Inden Niederlandenwirdseit
Januar2010dieBewilligungeinesunbefristetenAufent‑
haltstitelsvomBesteheneinesIntegrationstestsabhängig
gemacht.76InMaltawurdedasGesetzzurUmsetzungder
DaueraufenthaltsrichtliniedurchdieAufnahmeeinerInte‑
grationsanforderunggeändert.EinDrittstaatsangehöriger,
derinMaltadenStatuseinerlangfristigaufenthaltsberech‑
tigtenPersonbeantragt,mussabsofortnachweisen,dass
erwährendderzwölfMonatevorAntragstellungeinen
Integrationskursbesucht,diedarananschließendePrü‑
fungmitmindestens75%derzuerreichendenPunkte
bestandenundeinePrüfungentwederinMaltesischoder
Englischmitmindestens75%derPunktebestandenhat.77
InItalienhatderMinisterrateinemPlanzugestimmt,ein
PunktesystemzurErteilungvonAufenthaltsgenehmigun‑
geneinzuführen.WichtigeKriteriendabeisindKenntnisse
deritalienischenSprache,desitalienischenRechtsundder
öffentlichenVerwaltung.78AndereMitgliedstaatenhalten
nachwievorandemGrundsatzderfreiwilligenTeilnahme
anIntegrationsprogrammenfest.79Hierzugehörtbeispiels‑
weiseSchweden,wodemIntegrationsministereinneues
Gesetzüberdie„Einführung“vorgelegtwurde,daseinen

73 InformationzurVerfügunggestelltvonderdänischen
EinwanderungsbehördeunddemMinisteriumfürFlüchtlings‑,
Einwanderungs‑undIntegrationsfragen.Webseite:www.nyidanmark.
dk/en‑us/coming_to_dk/familyreunification/spouses/attachment_
requirement.htm.

74 DänischerObersterGerichtshof,Urteilvom13.Januar2010bezüglich
derFamilienzusammenführungvonEhegatten(Urteilwurdeim
dänischenAmtsblattveröffentlicht,U2010.1035).

75 FranzösischesMinisteriumfürEinwanderung(2010).
76 Niederlande,Ausländergesetz2000.SieheauchdieWebseitedes

niederländischenMinisteriumsfürEinwanderungundEinbürgerung:
www.ind.nl/.

77 SieheMalta,www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2010/07/L.N.%20
370.pdf.

78 SieheItalien,www.asgi.it/public/parser_download/save/bozza_
regolamento_pds_punti.pdf.

79 Schweden,Lag(2010:197)ometableringsinsatserförvissanyanlända
invundrare.

Die im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
unternommenen Bemühungen sollten ergänzt werden 
durch„eine ehrgeizige Integrationsagenda [...]. Diese 
Agenda sollte einen Koordinationsmechanismus umfassen, 
wie er im Stockholmer Programm vorgeschlagen wird, 
um die Strukturen und Werkzeuge für den europäischen 
Wissensaustausch zu verbessern und die durchgängige 
Berücksichtigung der Prioritäten der Integration in allen 
wichtigen Bereichen zu fördern.“ 

Rat der Europäischen Union, Schlussfolgerungen des Rates zur Weiter‑
verfolgung des Europäischen Pakts zu Einwanderung und Asyl, 3018. 
Tagung des Rates (Justiz und Inneres), Luxemburg, 3. Juni 2010 
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60‑Stunden‑KurszumThema„schwedischeGesellschaftfür
Neuankömmlinge“vorsieht.

Im Stockholmer Programm forderte der Europäische
RatdieEU‑Kommissionauf,dieMitgliedstaateninihren
Bemühungenzuunterstützen,„gemeinsameVerfahrens‑
weisenundeuropäischeModulezurUnterstützungdes
Integrationsprozesses“zuermitteln,„einschließlichwesent‑
licherBestandteilewieEinführungs‑undSprachkurse,ein
festes EngagementderAufnahmegesellschaftunddie
aktiveTeilhabederZuwandereranallenBereichendes
Zusammenlebens.“80 DieErklärungderMinisterkonferenz
zurIntegrationinSaragossaverkündet15Prinzipien,auf
diesichdieMinistereinigten,undwiederholtdieForderung,
„lokaleInitiativenundBürgerbeteiligungfürGebietemit
hohemEinwanderer‑Anteilzuunterstützen,umeinZuge‑
hörigkeitsgefühlzuerzeugen;dennesistunerlässlich,dass
Einwandereramsozialen,wirtschaftlichenundkulturellen
LebeninallseinenAspektenteilhaben.“81

Was aktive Bürgerschaft betrifft, verweist die Sara‑
gossa‑ErklärunginihremAnhangaufdieSchlusserklärung
derKonferenzderschwedischenRatspräsidentschaftdes
Jahres2009.NebenderwichtigenRollevonIndikatoren
wurdehierbetont,wieunerlässlichessei,Integrationsmaß‑
nahmenaufihretatsächlichenErgebnissehinzuüberprü‑
fen.DieSchlusserklärunghobaberauchhervor,dassunter
denMitgliedstaatenkeineEinigkeitüberdieIndikatoren
füraktiveBürgerschaftbestehe.Gleichzeitigunterstrichdie
Erklärung,dassEinwanderer,diesichalsaktiveBürgeram
LebenderDemokratiebeteiligen,sichbesserintegrieren
undeinstärkeresZugehörigkeitsgefühlhaben.82

BeimThemapolitischeBeteiligungvonDrittstaatsangehö‑
rigen83istesbemerkenswert,dassnurfünfEU‑Mitglied‑
staaten(Dänemark,Finnland,Italien,dieNiederlande 
undSchweden)dasÜbereinkommendesEuroparatsüber
dieBeteiligungvonAusländernamkommunalenöffentli‑
chenLebendesJahres1992unterzeichnethaben.Dennoch
gestattenmehralsdieHälfteallerMitgliedstaatenDritt‑
staatsangehörigenzumindestzueinemgewissenAusmaß,
sichaufkommunalerEbenepolitischzubeteiligen.Belgien, 
Dänemark, Griechenland,84 Irland, die Niederlande und 
SchwedengebenallenDrittstaatsangehörigendasRecht
zuwählenundzukandidieren.EstlandundLuxemburg
erlaubenDrittstaatsangehörigenzwarzuwählen,nicht
aberzukandidieren.MancheEU‑Mitgliedstaatenwieetwa
Finnland, Litauen85 oderdie Slowakeiverleihendasaktive
undpassiveWahlrechtanalleDrittstaatsangehörige,die

80 EuropäischerRat(2010)S.30.
81 EuropeanMinisterialConferenceonIntegration(2010)S.11.
82 Ibid.,S.12‑13.
83 BezüglichpolitischerBeteiligungvonEU‑Bürgernaußerhalbihres

Heimatstaates,sieheKapitel7zurBeteiligungderEU‑Bürgerander
demokratischenFunktionsweisederUnion.

84 Griechenland,Gesetz3838/2010,verabschiedetimMärz2010über
„ModerneMaßnahmenbezüglichdergriechischenStaatsbürgerschaft
undderpolitischenBeteiligungvonAusländernmitethnischer
HerkunftundAusländern,diesichlegalinGriechenlandaufhalten”.

85 Litauen,GesetzNr.IX‑959,28.Juni2002.

einenständigenWohnsitzdorthabenodereinelangfristige
Aufenthaltsberechtigungbesitzen.InLitauenbeispielsweise
stelltensich2007beiKommunalwahlenunterinsgesamt
13.422Kandidatenauch25nicht‑litauischeStaatsbürger
zurWahl–vondenenallerdingskeinergewähltwurde.86
InSlowenienundUngarndürfenDrittstaatsangehörigemit
ständigemWohnsitzodermitlangfristigerAufenthaltsbe‑
rechtigungwählen,abernichtkandidieren.Schließlichgibt
eseinigeMitgliedstaaten,dielediglichAngehörigengewis‑
serDrittstaatenpolitischeRechtezugestehen:Portugalund
dasVereinigte KönigreichgestattenesBürgerngewisser
Drittstaatenzuwählenundzukandidieren,währendinSpa-
nien87BürgergewisserDrittstaatenzwardasRechthaben
zuwählen,jedochnichtzukandidieren.

2010warindenMitgliedstaatenkeineeindeutigeEntwick‑
lunghinzueinerAusweitungdesWahlrechtsaufDrittstaats‑
angehörigezuerkennen.InDeutschlandstandenVorschläge
indieseRichtungzurDebatte,88währendinFrankreichdas
ParlamententsprechendeInitiativenablehnte.InDänemark
wurdedieAnzahlderfürdenErwerbdesWahlrechtserfor‑
derlichenJahredesrechtmäßigenAufenthaltsvondreiauf
vierheraufgesetzt.Zubeachtenistauch,dassselbstwenn
politischeTeilhaberechtlichvorgesehenist,sichDrittstaats‑
angehörigedessenoftnichtbewusstsind.Folglichfälltdie
WahlbeteiligungDrittstaatsangehörigerinsolchenFällen
ziemlichgeringaus.SomachtenbeispielsweiseinIrland
imWahlregisterzudenKommunalwahlenimJuni2009,die
Nicht‑Iren(EUwieNicht‑EU‑Bürger)nurungefähr12%der
MigrantenbevölkerungIrlandsaus.

86 FürmehrInformation,sieheMitteilungderRAXENnationalen
AnlaufstellefürLitauen,ZentrumfürethnischeStudienamInstitutfür
SoziologiemitderzentralenWahlkommissionderRepublikLitauen,
2.Oktober2007.

87 DieDrittstaatsangehörigen,dieandenKommunalwahlenimMai
2011teilnehmendürfen,sindAngehörigefolgenderStaaten:Bolivien,
CapVerde,Chile,Ecuador,Island,Kolumbien,Neuseeland,Norwegen,
ParaguayundPeru.

88 Bundestag‑Drucksachen17/1047,17/1150und17/1146.
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Ausblick
InSachenAsylwerdenindenkommendenJahrenzweiThe‑
menganzobenaufderEU‑Agendastehen.Erstensmüssen,
wenndasGemeinsameEuropäischeAsylsystembis2012
Realitätseinsoll,imnächstenJahrerheblicheFortschritte
erzieltwerden.ZweitenswerdennachdemFallM.S.Sdie
Mitgliedstaaten,diediesnochnichtgetanhaben,Überstel‑
lungenvonAsylsuchendennachGriechenlandgemäßder
Dublin‑II‑VerordnungvoraussichtlichaufunbestimmteZeit
aussetzen.ObweitereInitiativenderSolidaritätundder
gemeinsamenÜbernahmevonVerantwortungstattfinden
werden,istunklar.

Dabeikannmandavonausgehen,dasssichHerausforderun‑
genfürdieGrundrechtedurchdieUmsetzungundAnwen‑
dungderRückführungsrichtliniedurchdieMitgliedstaaten
nochdeutlicherherauskristallisierenwerden.

WasaufenthaltsberechtigteDrittstaatsangehörigebetrifft,
wirddieEuropäischeKommissionindenkommendenJah‑
ren,zusätzlichzudenVorschlägenvon2010zuSaison‑
arbeiternundinnerbetrieblichversetztenArbeitnehmern
aus Drittstaaten, wahrscheinlich neue Vorschläge zur
Arbeitsmigrationvorlegen.DasTempodeswirtschaftli‑
chenAufschwungsinderEUkönntesichdurchausaufdie
BereitschaftderMitgliedstaatenauswirken,neuerechtlich
anerkannteZugängezumEU‑Arbeitsmarktvorzusehen.

Schließlichbleibtabzuwarten,ob–angesichtsderneuen
RechtsgrundlagedesArtikels79Absatz4AEUV–derEinfluss
derEUimBereichderIntegrationvonDrittstaatsangehö‑
rigenwachsenwird.DieAntwortdaraufwirdmöglicher‑
weiseklarer,sobalddieEuropäischeKommissioneineneue
AgendafürIntegrationvorschlägt.
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